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1. (1)Fur Einachszugmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h, die nur von einem
FuRganger gelenkt werden kénnen, gilt § 57 Abs. 3. Ubersteigt das héchste zuldssige Gesamtgewicht dieser
Einachszugmaschinen 250 kg, so mussen sie, unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 3, eine
Betriebsbremsanlage und eine durch rein mechanische Teile feststellbare Bremsanlage, durch die das Abrollen
des Fahrzeuges auch bei Abwesenheit des Lenkers verhindert werden kann, aufweisen. Diese Bremsanlagen
durfen gemeinsame Teile haben. Die Bremsflachen missen mit mindestens einem Rad starr oder unter
Zwischenschaltung von Teilen, deren Versagen nicht zu erwarten ist, verbunden sein. Mit der
Betriebsbremsanlage muf3 bei hochstem zuldssigen Gesamtgewicht der Einachszugmaschine eine Verzdgerung
von mindestens 2 m/s? erreicht werden kénnen.

2. (2)Fur Einachszugmaschinen, die mit einem anderen Fahrzeug oder Gerat so verbunden sind, dal3 sie mit diesem
ein einziges Kraftfahrzeug bilden und die nur von einem Ful3ganger gelenkt werden kdnnen, gilt, wenn sie eine
Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 10 km/h aufweisen, § 57 Abs. 3.

3. (3)FUr Einachszugmaschinen, die mit einem anderen Fahrzeug oder Gerat so verbunden sind, dal3 sie mit diesem
ein einziges Kraftfahrzeug bilden und eine Bauartgeschwindigkeit von mehr als 10 km/h und nicht mehr als 25
km/h aufweisen, gelten die fur Zugmaschinen mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h
festgesetzten Vorschriften sinngemal3. Solche Einachszugmaschinen mussen nicht mit Rickblickspiegeln
ausgeruUstet sein. Sie mussen eine Betriebsbremsanlage und eine durch rein mechanische Teile feststellbare
Bremsanlage, durch die das Abrollen des Fahrzeuges auch bei Abwesenheit des Lenkers verhindert werden kann,
aufweisen. Diese Bremsanlagen durfen miteinander gemeinsame Teile haben. Die Bremsflachen missen mit
mindestens einem Rad starr oder unter Zwischenschaltung von Teilen, deren Versagen nicht zu erwarten ist,
verbunden sein. Mit der Betriebsbremsanlage muf3 bei héchstem zuldssigen Gesamtgewicht der
Einachszugmaschine eine Verzégerung von mindestens 2 m/s? erreicht werden kénnen. Die Bremsanlagen
mussen vom Lenkersitz aus betatigt werden kdnnen; sie diirfen an der Einachszugmaschine oder an dem mit ihr
verbundenen anderen Fahrzeug oder Gerat angebracht sein.

4. (4)Im Abs. 3 angefiihrte Fahrzeuge, deren grof3te Breite 130 cm nicht Gberschreitet und die vorne nur ein Rad
aufweisen oder nur zwei Rader, die miteinander starr und drehfest verbunden sind, missen mit den im 8 15
Abs. 3 des Kraftfahrgesetzes 1967 angefiihrten Scheinwerfern, Leuchten und Riickstrahlern ausgeristet sein.

5. (5)Beiim Abs. 3 angefliihrten Fahrzeugen, die nicht unter Abs. 4 fallen, dirfen die an Kraftfahrzeugen vorne
anzubringenden Scheinwerfer, Leuchten und Ruckstrahler auch an den mit der Einachszugmaschine
verbundenen anderen Fahrzeugen oder Geraten angebracht sein, wenn ihre Sichtbarkeit von vorne bei tblicher
Haltung des Lenkers gewahrleistet ist. Anstelle von Begrenzungsleuchten dirfen im Abs. 3 angefihrte Fahrzeuge
auch nur mitim 8§ 16 Abs. 2 1. Satz des Kraftfahrgesetzes 1967 angeflhrten Rickstrahlern versehen sein. Die am
Fahrzeug hinten angebrachten Rickstrahler dirfen nicht die Form eines Dreiecks haben.

6. (6)Im Abs. 3 angefiihrte Fahrzeuge, bei denen das Anzeigen der bevorstehenden Anderung der Fahrtrichtung oder
des bevorstehenden Wechsels des Fahrstreifens durch deutlich erkennbare Armzeichen mdoglich ist, missen nicht
mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgertstet sein.

In Kraft seit 02.09.2006 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/16
file:///

	§ 56 KDV 1967
	KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967


